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Kapitel 06 030

Kapitel Ist-Betrag Reste 2013 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2012 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

06 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 164 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 110 646,48 — 1 110 646,48
150 000,00 — 150 000,00

960 646,48 — 960 646,48

121 00 164 Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen. . . . . — — —
— — —

— — —

Übrige Einnahmen

182 20 143 Tilgung von Darlehen im Rahmen der Graduiertenförde-
rung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 609,63 — 2 609,63
4 000,00 — 4 000,00

-1 390,37 — -1 390,37

231 11 164 Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Be-
triebskosten der Forschungs- und Serviceeinrichtungen
von überregionaler Bedeutung im Land NRW. . . . . . . .

32 669 065,09 — 32 669 065,09
33 833 800,00 — 33 833 800,00

-1 164 734,91 — -1 164 734,91

231 21 137 Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes zur Finan-
zierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 686 21.

683 700,00 — 683 700,00
— — —

683 700,00 — 683 700,00
Vermerke: an Titel 686 21 399 691,00

231 31 164 Zweckgebundene Zuweisungen des Landes Berlin zur Fi-
nanzierung der Gesellschaft zur Förderung der Analyti-
schen Wissenschaften e. V. Dortmund, Außenstelle Ber-
lin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Vermerk bei Titel 686 28.

1 960 350,00 — 1 960 350,00
1 238 800,00 — 1 238 800,00

721 550,00 — 721 550,00
Vermerke: an Titel 686 28 660 000,00

331 11 164 Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Inve-
stitionskosten der Forschungs- und Serviceeinrichtungen
von überregionaler Bedeutung im Lande NRW. . . . . . . .

2 648 012,67 — 2 648 012,67
2 316 000,00 — 2 316 000,00

332 012,67 — 332 012,67

331 12 164 Zweckgebundene Zuweisung des Bundes zu den Miet-
kosten für das Institut für Analytische Wissenschaften in
Dortmund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

355 000,00 — 355 000,00
355 000,00 — 355 000,00

— — —

Gesamteinnahmen Kapitel 06 030. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 429 383,87 — 39 429 383,87
37 897 600,00 — 37 897 600,00

1 531 783,87 — 1 531 783,87

Mehreinnahmen 1 531 783,87
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 20 139 Zuweisung des Landesanteils an der Programmförderung
des Institute for Enviroment and Human Security der Uni-
ted Nations University (UNU-EHS) in Bonn an den Bund. .

400 000,00 — 400 000,00
400 000,00 — 400 000,00

— — —

631 30 164 Zuweisung des Landesanteils für die Nationale Kohorte
an den Bund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

495 800,00 — 495 800,00
495 800,00 — 495 800,00

— — —

632 12 164 Anteil des Landes an der gemeinsamen Finanzierung von
Forschungseinrichtungen der WGL. . . . . . . . . . . . . . .
Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben abge-
setzt werden.

18 952 573,94 — 18 952 573,94
20 500 000,00 — 20 500 000,00

-1 547 426,06 — -1 547 426,06
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 547 426,06



338

Kapitel 06 030
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Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

632 40 164 Zuweisung des Landesanteils an der Finanzierung der
Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastrukturein-
richtungen e. V. (GESIS) an das Land Baden- Württem-
berg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

632 50 139 Anteil des Landes an der gemeinsamen Länderfinanzie-
rung der Deutsch-Französischen Hochschule. . . . . . . .

277 633,00 — 277 633,00
284 000,00 — 284 000,00

-6 367,00 — -6 367,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 6 367,00

685 15 139 Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Akkre-
ditierung von Studiengängen in Deutschland. . . . . . . . .

75 000,00 — 75 000,00
75 000,00 — 75 000,00

— — —

685 16 139 Anteil des Landes an der Betreiberabgabe gemäß § 54 c
UrhG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

685 18 162 Anteil des Landes an der Abgeltung urheberrechtlicher
Ansprüche für die öffentliche Zugänglichmachung für Un-
terricht und Forschung gemäß § 52 a und b UrhG. . . . . .

227 053,68 — 227 053,68
228 000,00 — 228 000,00

-946,32 — -946,32
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 946,32

685 19 162 Anteil des Landes an den Kosten des Kopienversandes
gemäß § 53 a UrhG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

326 761,79 — 326 761,79
366 000,00 — 366 000,00

-39 238,21 — -39 238,21
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 39 238,21

686 11 139 Anteil des Landes an den Kosten des Wissenschaftsrates. 530 942,79 — 530 942,79
535 000,00 — 535 000,00

-4 057,21 — -4 057,21
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 4 057,21

686 12 139 Anteil des Landes an den Kosten der Stiftung zur Förde-
rung der Hochschulrektorenkonferenz. . . . . . . . . . . . .

415 977,54 — 415 977,54
435 000,00 — 435 000,00

-19 022,46 — -19 022,46
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 19 022,46

686 13 153 Anteil des Landes an den Kosten der Informationsschrift
"Studien- und Berufswahl" und der hochschulrechtlichen
Dokumentation der KMK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 876,23 — 20 876,23
40 000,00 — 40 000,00

-19 123,77 — -19 123,77
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 19 123,77

686 18 139 Anteil des Landes an den Betriebskosten der Hoch-
schul-Informations-System GmbH. . . . . . . . . . . . . . .
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel
892 18.

1 314 176,13 — 1 314 176,13
1 298 400,00 — 1 298 400,00

15 776,13 — 15 776,13
Vermerke: aus Titel 892 18 15 776,13

686 21 137 Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebsko-
sten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließ-
lich der Förderung der Sonderforschungsbereiche). . . . .

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
Titel 892 21.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 21
geleistet werden.

3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

154 926 761,00 — 154 926 761,00
154 500 000,00 — 154 500 000,00

426 761,00 — 426 761,00
Vermerke: aus Titel 231 21 399 691,00

aus Titel 892 21 27 070,00

686 22 164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten
der Max-Planck-Gesellschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
Titel 892 22.

2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

3. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben
abgesetzt werden.

4. Nach §§ 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und 64 LHO wird zugelassen,
dass der Gesellschaft für den Neubau des Max-Planck-Instituts für
molekulare Biomedizin (ehemals MPI für Vaskuläre Biologie) in Mün-
ster das Grundstück unentgeltlich überlassen wird - vgl. Kapitel 06 040
Titel 518 04 -.

96 754 000,00 — 96 754 000,00
96 754 000,00 — 96 754 000,00

— — —
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686 23 164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Betriebskosten
der Fraunhofer-Gesellschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
Titel 892 23.

2. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben
abgesetzt werden.

3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 50 % des Zuschussbetrages zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

9 012 040,00 — 9 012 040,00
7 284 000,00 — 7 284 000,00

1 728 040,00 — 1 728 040,00
Vermerke: aus Titel 892 23 1 728 040,00

686 24 164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal-
und Sachaufwendungen der Forschungszentrum Jülich
GmbH (FZJ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. In Abweichung von §§ 63, 64 Landeshaushaltsordnung dürfen die
zum Betrieb des Forschungszentrums Jülich erforderlichen bewegli-
chen Sachen, die Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen sind, an
die Forschungszentrum Jülich GmbH unentgeltlich übereignet werden.
Ebenso werden dem Forschungszentrum Grundstücke, Gebäude und
Räume unentgeltlich überlassen.

2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
Titel 892 24.

24 594 000,00 — 24 594 000,00
25 570 000,00 — 25 570 000,00

-976 000,00 — -976 000,00
Vermerke: an Titel 892 24 976 000,00

686 25 164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und
Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Luft-
und Raumfahrt e.V. (DLR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
Titel 892 25.

2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

7 318 000,00 — 7 318 000,00
7 318 000,00 — 7 318 000,00

— — —

686 26 164 Anteil des Landes an den Betriebskosten hinsichtlich Be-
triebsrisiko, Stilllegung und Beseitigung kerntechnischer
Anlagen auf dem Gelände der Forschungszentrum Jülich
GmbH (Altlasten FZJ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 892 16.

4 157 297,90 — 4 157 297,90
6 006 000,00 — 6 006 000,00

-1 848 702,10 — -1 848 702,10
Vermerke: an Titel 892 16 1 848 664,12

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 37,98

686 27 164 Zuschuss an die Forschungsgesellschaft für Arbeitsphy-
siologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund. . . . . . . . . .

1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 Landeshaushalts-
ordnung wird zugelassen, dass der Gesellschaft für satzungsgemäße
Zwecke Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung
überlassen werden - vgl. Kapitel 06 040 Titel 518 04 -.

2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
Titel 892 27.

9 021 400,00 — 9 021 400,00
9 021 400,00 — 9 021 400,00

— — —

686 28 164 Zuschuss an das Leibniz-Institut für Analytische Wissen-
schaften - ISAS - e.V., Dortmund. . . . . . . . . . . . . . . .

1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 31 und - soweit es sich
um Bundeseinnahmen handelt, die mit Titel 686 28 korrespondieren
- bei Titel 231 11 und Titel 331 11 erhöhen oder vermindern jeweils
die Ausgabeansätze.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 Landeshaushalts-
ordnung wird zugelassen, dass der Gesellschaft für satzungsgemäße
Zwecke Grundstück, Gebäude und Räume "Otto-Hahn-Str. 6a, Dort-
mund" unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06
040 Titel 518 04 -.

3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

4. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
Titel 892 28.

11 432 900,00 — 11 432 900,00
10 772 900,00 — 10 772 900,00

660 000,00 — 660 000,00
Vermerke: aus Titel 231 31 660 000,00

686 29 164 Zuschuss an das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirt-
schaftsforschung e.V., Essen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

2. Die Augaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
Titel 892 29.

5 652 800,00 — 5 652 800,00
5 652 800,00 — 5 652 800,00

— — —
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686 31 164 Zuschuss an die Deutsche Diabetes Forschungsgesell-
schaft e. V., Düsseldorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 und § 64 Landeshaushalts-
ordnung darf die Universität Düsseldorf (Kapitel 06 171) der Gesell-
schaft Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur Nutzung
überlassen.

2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
Titel 892 31.

10 462 800,00 — 10 462 800,00
10 462 800,00 — 10 462 800,00

— — —

686 32 162 Zuschuss an das Deutsche Institut für Erwachsenenbil-
dung - Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen - e. V.,
Bonn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
Titel 892 32.

4 701 100,00 — 4 701 100,00
4 701 100,00 — 4 701 100,00

— — —

686 33 164 Zuschuss an das Deutsche Bergbau-Museum, Bochum. .
1. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei

Titel 892 33.

5 788 100,00 — 5 788 100,00
5 788 100,00 — 5 788 100,00

— — —

686 34 164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Union der
Deutschen Akademien der Wissenschaften e. V.. . . . . .
Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur Selbst-
bewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

3 347 500,00 — 3 347 500,00
3 580 000,00 — 3 580 000,00

-232 500,00 — -232 500,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 232 500,00

686 36 164 Zuschuss zu den Betriebskosten an die Gesellschaft für
Arterioskleroseforschung e. V., Münster. . . . . . . . . . . .

1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Abs. 4 und § 64 Landeshaushalts-
ordnung darf das Universitätsklinikum Münster (Kapitel 06 104) der
Gesellschaft Grundstücke, Gebäude und Räume unentgeltlich zur
Nutzung überlassen.

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
Titel 892 36.

3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

2 302 400,00 2 174 600,00 4 477 000,00
4 477 000,00 — 4 477 000,00

-2 174 600,00 2 174 600,00 —

686 38 164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen
Akademie der Technikwissenschaften (acatech). . . . . .

265 250,00 — 265 250,00
270 000,00 — 270 000,00

-4 750,00 — -4 750,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 4 750,00

686 40 165 Aufbau einer neuen Forschungseinheit für Solarforschung
(Betriebskosten) beim Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt e. V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel
892 40.

2 844 000,00 — 2 844 000,00
1 531 000,00 — 1 531 000,00

1 313 000,00 — 1 313 000,00
Vermerke: aus Titel 892 40 1 313 000,00

686 41 164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Deutschen Di-
gitalen Bibliothek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91 953,20 — 91 953,20
100 000,00 — 100 000,00

-8 046,80 — -8 046,80
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 8 046,80

686 42 164 Zuschuss des Landes an die Gesellschaft zur Förderung
der umweltmedizinischen Forschung e. V. Düsseldorf. . .

1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass
dem Institut für satzungsgemäße Zwecke Grundstücke, Gebäude und
Räume unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden - vgl. Kapitel 06
040 Titel 518 04 -.

2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
Titel 892 42.

5 531 000,00 — 5 531 000,00
5 531 000,00 — 5 531 000,00

— — —

686 43 139 Zuschuss des Landes an die Stiftung für Hochschulzulas-
sung in Dortmund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Ausgaben sind bis zur Höhe von 20% gegenseitig deckungsfähig
mit den Ausgaben des Titels 892 43.

2. Die Ausgaben dürfen bis zu 1.800.000 EUR der Einsparungen bei
Kapitel 06 100 Titelgruppe 70 für das Dialogorientierte Serviceverfah-
ren überschritten werden.

2 804 063,08 — 2 804 063,08
1 750 000,00 — 1 750 000,00

1 054 063,08 — 1 054 063,08
Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 894 70 1 054 063,08
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686 47 164 Zuschuss des Landes an die Fachhochschule Ostwestfa-
len-Lippe zu den Betriebsausgaben des Fraunhofer An-
wendungszentrums INA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
Titel 892 47.

2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

572 000,00 — 572 000,00
572 000,00 — 572 000,00

— — —

Ausgaben für Investitionen

831 11 164 Erwerb von Anteilen an der HIS GmbH bzw. deren Nach-
folge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 025,00 — 1 025,00
— — —

1 025,00 — 1 025,00
Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe 1 025,00

aus Titel 892 18
zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben

1 025,00

892 16 164 Anteil des Landes an den Kosten der Herrichtung des ehe-
maligen Versuchsreaktorgeländes in Jülich (AVR). . . . .
Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Tite 686 26 über-
schritten werden.

12 621 664,12 — 12 621 664,12
10 773 000,00 — 10 773 000,00

1 848 664,12 — 1 848 664,12
Vermerke: aus Titel 686 26 1 848 664,12

892 18 139 Zuschuss zu den Investitionen der Hochschul-Informati-
ons-System GmbH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 18.

— — —
30 000,00 — 30 000,00

-30 000,00 — -30 000,00
Vermerke: an Titel 686 18 15 776,13

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 13 198,87
an Titel 831 11
zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben

1 025,00

-30 000,00

892 21 137 Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionen
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (einschließlich
der Förderung der Sonderforschungsbereiche). . . . . . .

1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 21.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20% des Zuschussbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

5 072 930,00 — 5 072 930,00
5 100 000,00 — 5 100 000,00

-27 070,00 — -27 070,00
Vermerke: an Titel 686 21 27 070,00

892 22 164 Anteil des Landes an den Investitionskosten der Max-
Planck-Gesellschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 22.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

32 251 000,00 — 32 251 000,00
32 251 000,00 — 32 251 000,00

— — —

892 23 164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Investitionen
der Fraunhofer-Gesellschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 23.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 50% des Zuschussbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesewerden (§ 15 Abs. 2 LHO).

— — —
2 428 000,00 — 2 428 000,00

-2 428 000,00 — -2 428 000,00
Vermerke: an Titel 686 23 1 728 040,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 699 960,00

892 24 164 Anteil des Landes an den Investitionskosten der For-
schungszentrum Jülich GmbH (FZJ). . . . . . . . . . . . . .

1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 24.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

5 406 000,00 — 5 406 000,00
4 430 000,00 — 4 430 000,00

976 000,00 — 976 000,00
Vermerke: aus Titel 686 24 976 000,00

892 25 164 Anteil des Landes an den Investitionskosten des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR). . . . .

1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 686 25.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

1 463 000,00 — 1 463 000,00
1 463 000,00 — 1 463 000,00

— — —

892 27 164 Zuschuss zu den Investitionen an die Forschungsgesell-
schaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V. Dort-
mund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 27.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

1 111 000,00 — 1 111 000,00
1 111 000,00 — 1 111 000,00

— — —
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892 28 164 Zuschuss an das Leibniz-Institut für Analytische Wissen-
schaften - ISAS - e. V., Dortmund für Investitionen. . . . . .

1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 28.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

838 000,00 — 838 000,00
838 000,00 — 838 000,00

— — —

892 29 164 Zuschuss an das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirt-
schaftsforschung e. V. Essen für Investitionen. . . . . . . .

1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 29.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung

zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

73 600,00 — 73 600,00
73 600,00 — 73 600,00

— — —

892 31 164 Zuschuss an die Deutsche Diabetes Forschungsgesell-
schaft e.V. Düsseldorf für Investitionen. . . . . . . . . . . . .

1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 31.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

1 144 900,00 — 1 144 900,00
1 144 900,00 — 1 144 900,00

— — —

892 32 162 Zuschuss an das Deutsche Institut für Erwachsenenbil-
dung - Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen - e. V.,
Bonn für Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 32.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung

zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

40 000,00 — 40 000,00
40 000,00 — 40 000,00

— — —

892 33 164 Zuschuss an das Deutsche Bergbau-Museum, Bochum,
für Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 33.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

632 000,00 — 632 000,00
632 000,00 — 632 000,00

— — —

892 35 164 Sonderfinanzierung des Landes an der Herrichtung des
Instituts für Biotechnologie der Forschungszentrum Jülich
GmbH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt (§ 24 Abs.
3 Satz 3 LHO).

— — —
800 000,00 — 800 000,00

-800 000,00 — -800 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 800 000,00

892 36 164 Zuschuss zu den Investitionen an die Gesellschaft für Ar-
terioskleroseforschung e. V. Münster für Investitionen. . .

1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 36.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % zur Selbstbewirtschaftung

zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

— — —
— — —

— — —

892 40 165 Aufbau einer neuen Forschungseinheit für Solarforschung
(Investitionen) beim Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt e.V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 40.

— — —
1 313 000,00 — 1 313 000,00

-1 313 000,00 — -1 313 000,00
Vermerke: an Titel 686 40 1 313 000,00

892 42 164 Anteil des Landes an den Investitionskosten des Instituts
für Umweltmedizinische Forschung in Düsseldorf. . . . . .

1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 42.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).

250 000,00 — 250 000,00
250 000,00 — 250 000,00

— — —

892 43 139 Anteil des Landes an den Investitionskosten der Stiftung
für Hochschulzulassung in Dortmund. . . . . . . . . . . . . .
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 43.

13 000,00 — 13 000,00
13 000,00 — 13 000,00

— — —

892 46 164 Sanierung des Gebäudes der Alexander von Humboldt
Stiftung in Bonn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

892 47 164 Zuschuss des Landes an die Fachhochschule Ostwest-
falen-Lippe zu den Investitionsausgaben des Fraunhofer
Anwendungszentrums INA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 686 47.
2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

— — —
— — —

— — —
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Titelgruppen

Titelgruppe 62
Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des
Max-Planck-Instituts für Biologie des Alterns in Köln

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts-

plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

7 000 000,00 — 7 000 000,00
7 000 000,00 — 7 000 000,00

— — —

547 62 164 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

686 62 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . — — —
— — —

— — —

892 62 164 Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . . 7 000 000,00 — 7 000 000,00
7 000 000,00 — 7 000 000,00

— — —

Titelgruppe 63
Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Zen-
trums für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn
(DZNE)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 % des Zuschussbetrages zur

Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden (§ 15 Abs. 2 LHO).
4. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts-

plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

11 720 673,55 — 11 720 673,55
16 772 500,00 — 16 772 500,00

-5 051 826,45 — -5 051 826,45

686 63 164 Anteil des Landes an der Finanzierung der Personal- und
Sachaufwendungen des Deutschen Zentrums für Neuro-
degenerative Erkrankungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 311 773,55 — 2 311 773,55
3 363 600,00 — 3 363 600,00

-1 051 826,45 — -1 051 826,45
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 051 826,45

892 63 164 Anteil des Landes an den laufenden Investitionsausgaben
des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkran-
kungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 408 900,00 — 1 408 900,00
1 408 900,00 — 1 408 900,00

— — —

893 63 164 Sonderfinanzierung des Landes an den Bau- und Erstein-
richtungskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 000 000,00 — 8 000 000,00
12 000 000,00 — 12 000 000,00

-4 000 000,00 — -4 000 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 4 000 000,00

Titelgruppe 64
Sonderfinanzierung des Landes an der 2. Ausbau-
stufe des Höchstleistungsrechners (Petaflop-Computer)
im Forschungszentrum Jülich

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 50 v. H. der Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung

bestimmt ( § 15 Abs. 2 LHO).
3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts-

plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

8 480 000,00 — 8 480 000,00
8 480 000,00 4 600,00 8 484 600,00

— -4 600,00 -4 600,00

686 64 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . 480 000,00 — 480 000,00
480 000,00 4 600,00 484 600,00

— -4 600,00 -4 600,00
Vermerke: Reste-Inabgangstellung 4 600,00

892 64 164 Zuschüsse zu den Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 000,00 — 8 000 000,00
8 000 000,00 — 8 000 000,00

— — —
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Titelgruppe 65
Beteiligung des Landes an den Deutschen Zentren für
Gesundheitsforschung
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und über-
tragbar.

537 335,38 — 537 335,38
676 200,00 — 676 200,00

-138 864,62 — -138 864,62

547 65 164 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

686 65 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . 537 335,38 — 537 335,38
676 200,00 — 676 200,00

-138 864,62 — -138 864,62
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 138 864,62

892 65 164 Zuschüsse zu den Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 66
Sonderfinanzierung des Landes an den Aufbaukosten des
Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion in
Mülheim

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts-

plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

— — —
11 000 000,00 — 11 000 000,00

-11 000 000,00 — -11 000 000,00

686 66 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . — — —
— — —

— — —

892 66 164 Zuschüsse zu den Bau- und Ersteinrichtungskosten. . . . — — —
11 000 000,00 — 11 000 000,00

-11 000 000,00 — -11 000 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 11 000 000,00

Titelgruppe 68
Anteil des Landes an den Kosten des "Centrums für ange-
wandte Regenerative Entwicklungstechnologien (CARE)"

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 686 68 darf auch bei Titel 892

68 in Anspruch genommen werden.
3. Die Mittel dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushalts-

plans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

92 463,00 — 92 463,00
2 000 000,00 — 2 000 000,00

-1 907 537,00 — -1 907 537,00

547 68 164 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

686 68 164 Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen. . . 92 463,00 — 92 463,00
2 000 000,00 — 2 000 000,00

-1 907 537,00 — -1 907 537,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 907 537,00

892 68 164 Zuschüsse zu den Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Gesamtausgaben Kapitel 06 030. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 364 751,33 2 174 600,00 475 539 351,33
494 918 500,00 4 600,00 494 923 100,00

-21 553 748,67 2 170 000,00 -19 383 748,67

Mehrausgaben —
Minderausgaben 19 383 748,67
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe 1 025,00
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